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Die Deutung des Eides, den Albrecht I. im Jahre 
1303 Bonifaz VIII. leistete, gehört zu den viel um­
strittenen Problemen der Geschichte des Habsburgers. 
Kürzlich noch widmete ihm Wilhelm Renken eine Disser­
tation von über hundert Seiten1. Er bekämpft darin die 
von Niemeier2 vertretene und bis dahin wohl von den 
meisten3 angenommene Ansicht, dass der König sich wirk­
lich als Lehnsmann des Papstes erklärte, und präzisiert 
seinen Standpunkt dahin4: ‘Wir haben es bei Albrecht I. 
nur mit dem erweiterten Fidelitäts - Sicherheitseide seiner 
Vorgänger im deutschen Königtum zu tun’. Der negative 
Teil seiner Untersuchung wirkt überzeugend5, der positive 
hingegen führt, glaube ich, zu keinem befriedigenden 
Ergebnis. Die Tatsache bleibt bestehen, dass der Wort­
laut des Eides von 1303 sich von den untereinander über­
einstimmenden iuramenta Ottos IV., Friedrichs II., Wil­
helms und Rudolfs in auffallender Weise unterscheidet 
und auch von Heinrich VII. nicht wiederholt wurde6. 
Und daraus ergibt sich die Frage, ob nicht gerade die 
für Albrecht gewählte Fassung die hohen Ansprüche 
Bonifaz’ VIII. gegenüber dem Kaisertum zum Ausdruck 
bringen sollte.
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Zu ihrer Beantwortung wird man zunächst versuchen, 
das Vorbild des Eides aufzuspüren. Niemeier weist7 auf 
den in den Libri feudorum überlieferten Lehnseid hin.


